
Mandanteninformationen 

-Dieselskandal- 

 

 

Unter Bezugnahme auf das Erscheinen von zahlreichen Urteilen zum Jahresende hin 

bezüglich des Abgasskandal des VW Audi-Konzerns aber auch anderer großer namhafter 

Autohersteller möchten wir Sie darauf hinweisen, dass nunmehr eine Vielzahl an Urteilen 

(Landgericht und auch teilweise Oberlandesgericht) hier die Konzerne verurteilt haben die 

Fahrzeuge zurückzunehmen. 

 

Hierbei gibt es zwei Ansatzpunkte: 

 

1. Zum einen geht mittlerweile sogar das Landgericht Augsburg von einer sittenwidrigen 

Schädigung aus, weshalb nicht einmal ein Wertersatz für die jahrelange Nutzung der 

streitgegenständlichen Fahrzeuge zu zahlen ist. 

 

Insbesondere gilt dies für Fahrzeuge, die vom Abgasskandal betroffen ist und der 

Hersteller hier auch keine Hilfe bislang schaffen konnte, da vom Kraftfahrbundesamt 

gegebenenfalls die Freigabe noch nicht für die Softwareänderung erteilt wurde. 

 

Auch gibt es zahlreiche Urteile bislang, die auch darauf abzielen, dass trotz 

Softwareänderung hier ein Sachmangel und dies nicht in unerheblicher Form, vorliegt. 

 

Aus beiden Gesichtspunkten wäre daher ein Rücktritt vom Kaufvertrag möglich. 

 

2. Auch ist mittlerweile bekannt, dass die Autohersteller und in Verbindung mit 

Finanzierungen (Audi Bank, VW Bank usw.) hier bei den Widerrufsbelehrungen Fehler 

gemacht haben, so dass die 14-tägige Widerrufsfrist nicht zu laufen beginnt und daher 

ein Widerruf auch zum jetzigen Zeitpunkt noch möglich ist. 

 



Dies führt dazu (insbesondere Verträgen nach 2014), dass hier der Vertrag 

rückabzuwickeln ist und keine Nutzungsentschädigung zu zahlen ist und der volle 

Kaufpreis an den Käufer zurückzuerstatten ist. 

 

Bezüglich der arglistigen Täuschung der Autohersteller weise ich darauf hin, dass 

manche Ansprüche Ende des Jahres 2018 verjährt sein könnten, weshalb eine genaue 

Prüfung durch einen Fachmann erfolgen muss. 

 

Sollten Sie daher eine kostenlose Prüfung der Vertragsunterlagen wünschen, so bitte 

ich Sie um kurze Benachrichtigung oder Zusendung der gegenständlichen Unterlagen 

per E-Mail. 

 

 


